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PLANUNGSRECHTLICHE  FESTSETZUNGEN

Teil B:   TEXTLICHE  FESTSETZUNGEN

Bebauungsplan „Solarpark Sollstedt“ im Ortsteil Sollstedt der Gemeinde Unstruttal

M1

HINWEISE ZUR PLANUNG

Maßzahlen in Meter

LEGENDE

Es wird bescheinigt, dass die Flurstücke mit ihren Grenzen und Bezeichnungen im gekennzeichneten
Geltungsbereich sowie der angrenzenden Flurstücke nach dem Stand vom ....................... mit dem
Liegenschaftskataster übereinstimmen. Der Gebäudenachweis kann vom örtlichen Bestand abweichen.

Datum .................   Siegel
    
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Gebietsbezeichnung

Das Gebiet wird gemäß § 11 BauNVO als sonstiges Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung
"Photovoltaik-Freiflächenanlage" für Anlagen, die der Nutzung erneuerbarer Energien dienen, festgesetzt.

Folgende Nutzungen sind zulässig:

- freistehenden Solarmodule (in den anstehenden Boden gerammt, ohne Fundamente)
- zum Betrieb erforderliche technische und bauliche Nebenanlagen wie Wechselrichter, Speicher- und

Transformatorenanlagen
- Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abs. 1 BauNVO

2. MAẞ DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 3 und § 18 BauNVO)

2.1 Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) und die Höhe der
baulichen Anlagen festgesetzt.

2.2 Die zulässige maximale Grundflächenzahl (GRZmax) wird mit 0,65 festgesetzt.
Von der max. zulässigen Grundfläche dürfen max. 4,5 % durch wasserundurchlässige Befestigungen oder
bauliche Anlagen dauerhaft vollständig versiegelt werden. Die übrigen Flächen sind entsprechend der
Gestaltungsmaßnahmen M0 anzulegen.
Eine Überschreitung der GRZ wird ausgeschlossen.

2.3 Zulässige Höhe der baulichen Anlagen

Die Höhe der baulichen Anlagen wird mit der maximalen Höhe (Hmax) festgesetzt. Diese wird als
Höhendifferenz in Meter gemessen. Als oberer Bezugspunkt gilt der höchste Punkt der Solarmodule bzw. der
baulichen Anlagen. Bei der Höhe der Außenwände sind erforderliche Umgrenzungen (Attika), z.B. bei
kiesbedeckten Dächern einzubeziehen.
Unterer Bezugspunkt für die Ermittlung der Gebäudehöhe ist der höchste Punkt der Schnittlinie des jeweiligen
Baukörpers mit der gewachsenen Geländeoberfläche.
Die Höhe baulicher Anlagen (Hmax) wird mit 4,0 m über Gelände festgesetzt.
Der Mindestabstand der Modulunterkante zum Gelände mus mindestens 0,8 m betragen.

3. ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 2 und § 23 Abs. 1 BauNVO)

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Baugrenzen festgesetzt.
Eine Überschreitung der Baugrenzen durch untergeordnete Bauteile ist zulässig.

4. SONSTIGE NEBENANLAGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 14 und § 23 Abs. 5 BauNVO)

Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO, die der Versorgung des Baugebietes mit Elektrizität, Gas, Wärme
und Wasser sowie der Ableitung des Abwassers dienen, sind ausnahmsweise ohne entsprechende
Flächenfestsetzung sowohl innerhalb als auch außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig.

5. PLANUNGEN,  NUTZUNGSREGELUNGEN  MASSNAHMEN  UND  FLÄCHEN  FÜR  MASSNAHMEN
ZUM  SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT
(GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN) (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a und 25b BauGB)

5.1 Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

M3 - Anlage einer Querungshilfe für Wild - „Wildkorridor“

Entlang des Waldrandes sowie an vorhandenen Strukturen im Plangebiet sind Korridore vorzusehen. Der
Wildtierkorridor entlang des Waldrandes ist mit einer Breite von 30 m anzulegen. Im Westteil des Plangebietes
ist entlang einer Grabenstruktur zusätzlich ein Korridor mit einer Breite von 50 m auszuzäunen. Der Abstand
der angrenzenden Zaunanlagen zur Maßnahmenfläche M3 beträgt mindestens 2 m.

Innerhalb des Wildtierkorridors ist ein lückiges Gebüsch durch Pflanzung von Strauchgruppen aus
gebietseigenen Laubsträuchern (gemäß folgender Pflanzliste) anzupflanzen. Die Gehölzpflanzung hat auf
mindestens 30 % des Korridors zu erfolgen. Die Gehölze sind vorwiegend auf der Schattenseite als
heckenartige Struktur in Gehölzgruppen (Gruppen von mindestens 5 Stk. Einzelsträuchern) anzulegen.
Ein Pflanzabstand von mindestens 2,5 m ist einzuhalten. Die übrigen Flächen sind als artenreiche Ruderalflur
Regiosaatgut (UG 5 Mitteldeutsches Tief- und Hügelland, Typ Feldrain und Saum) zu entwickeln.
Ein unversiegelter Grünweg in einer Breite von 2,5 m zur Pflege der Flächen ist zulässig.

Pflanzung standortgerechter Sträucher (Vorkommensgebiet 2 Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland)
Mindestqualität: l.Str. 70-90; Artenauswahl (ca. 400 Stk):

Pflanzliste

Wildapfel (Holzapfel) Malus sylvestris
Purgier Kreuzdorn Rhamnus cathartica
Heckenrose Rosa corimbifera.
Hundsrose Rosa canina
Weißdorn Crataegus spec.
Pfaffenhütchen Euonymus europaea
Wolliger Schneeball Viburnum lantana
Rote Johannisbeere Ribes rubrum

5.2 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25
Buchstabe a) BauGB)

Ausgleichsmaßnahmen M1 - Anlage einer Baum-Strauch-Hecke im Norden des Plangebietes

Im Norden des Geltungsbereiches ist die Anpflanzung einer min. dreireihigen baumüberstandene
Strauchhecke aus standortgerechten, gebietseigenen (Vorkommensgebiet 2 Mittel- und Ostdeutsches Tief-
und Hügelland) Laubsträuchern sowie Laubbäumen (gemäß folgender Pflanzliste 1 und 2) auf einer
Gesamtlänge von mindestens 1.200 m und mit einer Gesamtgröße von 11.600 m², anzulegen und dauerhaft
zu erhalten.
Pflanzabstand Laubsträucher in der Reihe 1,0 m, Reihenabstand 1,5 m; Laubbäume alle 10 m der mittleren
Reihe, Abstand der Laubbäume zu Sträuchern 4 m.

Pflanzliste 1

Laubbäume: Mindestqualität Hochstamm 2xv., Stammumfang 10 - 12 cm
- Bergahorn Acer pseudoplatanus
- Hainbuche Carpinus betulus
- Vogelkirsche Prunus avium
- Traubeneiche Quercus petrea
- Stieleiche Quercus robur
- Eberesche Sorbus aucuparia

Pflanzliste 2

Sträucher für freiwachsende Hecken: Mindestqualität v. Str. 3 TR, H = 0,60 m - 1,00 m
- Berberitze Berberis vulgaris
- Hasel Coryllus avellana
- Schlehe Prunus spinosa
- Weißdorn Crataegus monogyna / laevigata
- Hundsrose  Rosa canina
- Heckenrose Rosa corymbifera
- Hartriegel Cornus sanguinea
- Liguster Ligustrum vulgare

Gestaltungsmaßnahmen M0 - Begrünung der nicht überbauten Fläche

Die Flächen unter und zwischen den Modultischen der Photovoltaikanlage, außer der maximal zu
versiegelnden Flächen, sind durch Ansaat mit Regiosaatgut (UG 5 Mitteldeutsches Tief- und Hügelland, Typ
Grundmischung / Frischwiese), als extensive Grünflächen anzulegen, zu erhalten und durch max. zweimalige
Mahd im Jahr oder durch Beweidung zu pflegen.

5.3 Flächen mit Bindung für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern (§ 9 Abs. 1 Nr.
25 Buchstabe b BauGB)

Schutzmaßnahme M2 - Erhalt von Hecken und Bäumen im Plangebiet

In den festgesetzten Flächen zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern sowie sonstigen Bepflanzungen mit der
Bezeichnung M2 sind die vorhandenen Gehölze dauerhaft zu erhalten.
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58), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist
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5. Offenlegungsvermerk

Der Entwurf des Bebauungsplanes, einschl. Begründung, wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
............... bis einschließlich ............... auf der Website der Gemeinde Unstruttal bereitgestellt. Ort und Dauer
der Veröffentlichung wurden am ............... mit den Hinweisen, das Anregungen während der Auslegungsfrist
vorgebracht werden können und welche Art umweltrelevanter Informationen vorliegen, ortsüblich
bekanntgemacht.

6. Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange

Die von der Planung berührten Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2
BauGB mit Schreiben vom ...............  zur Abgabe einer Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungsplanes
aufgefordert.

7. Behandlung von Anregungen und Bedenken

Die vorgebrachten Anregungen sowie Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange wurden vom Gemeinderat in öffentlichen Sitzungen am ............... behandelt.
Das Abwägungsergebnis wurde mitgeteilt.

Unstruttal, den ...............

.......................
Bürgermeister Siegel
________________________________________________________________________________________

8. Satzungsbeschluss

Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B),
wurde gemäß § 10 Abs. 1 BauGB vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am ............... als Satzung
beschlossen. Die Begründung, in der Fassung vom ...............  wurde gebilligt.

Unstruttal, den ...............

.......................
Bürgermeister Siegel
________________________________________________________________________________________

9. Genehmigungsvermerk

________________________________________________________________________________________

10. Ausfertigung

Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhalts dieses Bebauungsplanes mit dem Willen des
Gemeinderates sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens zur Aufstellung des
Bebauungsplanes werden beurkundet.

Unstruttal, den ...............

......................
Bürgermeister Siegel
________________________________________________________________________________________

11. Inkraftsetzungsvermerk

Die Genehmigung der Satzung über den Bebauungsplan ist am ............... gemäß § 10 Abs. 3 BauGB
ortsüblich bekannt gemacht worden, mit dem Hinweis, dass der Bebauungsplan mit Begründung während der
Dienststunden im Bauamt der Gemeinde Unstruttal von jedermann eingesehen werden kann. Mit dieser
Bekanntmachung trat der Bebauungsplan in Kraft. In der Bekanntmachung wird auf folgendes hingewiesen:
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 und Abs. 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften sowie Mängel in der Abwägung nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB sind gemäß § 215 Abs.1
Nr. 1-3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind.

Unstruttal, den ...............

......................
Bürgermeister  Siegel
________________________________________________________________________________________

Teil A:   PLANZEICHNUNG

HINWEISE

1. ARCHÄOLOGISCHE DENKMALPFLEGE
Entsprechend dem "Gesetz zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenkmale im Land Thüringen" (Thüringer
Denkmalschutzgesetz) unterliegen nach § 16 ThürDSchG Bodenfunde der unverzüglichen Meldepflicht an das
Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie - Archäologische Denkmalpflege -, durch den
Entdecker, Eigentümer usw.
Funde sind mind. eine Woche nach Anzeige im unveränderten Zustand zu erhalten und zu schützen.

2. ERDARBEITEN
Erdaufschlüsse (Bohrungen, Grundwassermessstellen, geophysikalische oder geochemische Messungen)
sowie größere Baugruben sind dem Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz gemäß
Geologiedatengesetz (GeolDG) spätestens zwei Wochen vor Baubeginn anzuzeigen.
Weiterhin sind die Ergebnisse (Bohrdokumentation, Messdaten, Test- und Laboranalysen,
Pumpversuchsergebnisse, Lagepläne u.ä.) spätestens drei Monate nach Abschluss der Untersuchungen
unaufgefordert durch die Auftraggeber oder die beauftragten Firmen vorzugsweise elektronisch zu übergeben.

3. IMMISSIONSSCHUTZ

Blendwirkung

Durch Photovoltaikanlagen dürfen keine über das zulässige Maß von 30 min/d bzw. 30 h/a hinausgehende
Blendung für Wohn- und Arbeitsräume und keinerlei Gefährdung für Verkehrsteilnehmer verursacht werden.

4. GRÜNORDNUNG
Baum- und Gehölzbestand:
Die zu erhaltenden Bäume und Gehölzbestände (siehe Schutzmaßnahme M2) sind zu Beginn der
Erschließungen / Baumaßnahmen fachgerecht zu schützen. Bei der Baudurchführung, insbesondere bei
Bodenaus- und abtrag in der Nähe von Gehölzen sind diese vor schädigenden Einflüssen unter Anwendung
der einschlägigen Gesetze und Richtlinien zu bewahren.

5. VERMEIDUNGSMAßNAHMEN AUS DEM ARTENSCHUTZ

Vermeidungsmaßnahme V1: Bauzeitenregelung Baufeldfreimachung / Gehölzfällung

Die Baufeldfreimachung / Rammung / Baumfällung erfolgt generell außerhalb der Brut- und
Jungenaufzuchtzeit von Feldvögeln sowie Frei- und Nischenbrütern in Gehölzen (d. h. in der Frist von 30.09.
bis 01.03).

Vermeidungsmaßnahme S1: Bautabuzone - geschützte Biotope

Die geschützten Biotope im Umfeld des Planvorhabens (Halbtrockenrasen) sowie der ebenfalls wertvolle
Waldbestand im Bereich des Bebauungsplangebietes, sind als Bautabuzone auszuweisen. Auf diesen Flächen
sind Bautätigkeiten jeglicher Art, Lagerung von Material, Abstellen von Fahrzeugen etc. untersagt.

6. BODENSCHUTZMAßNAHMEN
Vermeidungsmaßnahme S2: Schonende Bauverfahren und Vermeidung von baubedingten
Beeinträchtigungen

1. Bodenschutz:
Bei längeren Niederschlägen sind die Erdarbeiten zu unterbrechen und Zeit zum Abtrocknen einzuplanen. Die
einzelnen Bodenschichten sind bis zur weiteren Verwendung in gesonderten Mieten zu lagern. Um eine
Verdichtung zu vermeiden, dürfen die Mieten nicht höher als 2 m aufgeschüttet sein. Das Befahren ist
untersagt. Es sind die einschlägigen Regelwerke zum Bodenschutz zu beachten.

2. Die Anlagen für die Baustelleneinrichtung sind auf vorhandenen befestigten oder sonstigen vorbelasteten
Flächen anzulegen und so zu wählen, dass Vegetationsbestände nicht unnötig beeinträchtigt werden.
Arbeitsstreifen sind auf das notwendige Maß zu beschränken.

3. Wiederherstellung: Baubedingt beanspruchte Flächen sind nach Beräumung zu renaturieren.
Oberflächennahe Verdichtungen sind unter Berücksichtigung der einschlägigen Regelwerke zum Bodenschutz
kreuzweise tiefen zu lockern. Der abgelagerte und zwischengelagerte Oberboden ist wieder einzubauen. Die
Begrünung soll mit Aussaat von Landschaftsrasen erfolgen.

4. Während der Bauausführung und des Unterhaltungs- und Betriebsdienstes ist auf die Einhaltung rechtlicher
Grundlagen und technischer Vorschriften mit dem jeweils aktuellen Stand zu achten.

VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufstellungsbeschluss

Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung vom 19.05.2025 gemäß § 2 Abs.1 BauGB die Aufstellung des
Bebauungsplanes beschlossen. Der Beschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am ............... ortsüblich
bekanntgemacht.

2. Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger Öffentlicher Belange

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt
werden kann, wurden mit Schreiben vom ............... über die Planung unterrichtet, zur Äußerung im Hinblick
auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgefordert
sowie  gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme zum Planentwurf aufgefordert.

3. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte vom ............... bis einschließlich
............... in Form einer Veröffentlichung mit Gelegenheit zur Äußerung und zur Erörterung der Planung.
Die Bekanntmachung zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgte am ............... .

4. Billigungs- und Offenlegungsbeschluss

Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen
Festsetzungen (Teil B) wurde, einschließlich der Begründung, am ............... vom Gemeinderat gebilligt und
seine Veröffentlichung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Unstruttal, den ...............

.......................
Bürgermeister Siegel
________________________________________________________________________________________
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GRZmax 0,65 Hmax = 4.00 m

SO  Photovoltaik-Freiflächenanlage
Baufeld West 2

GRZmax 0,65 Hmax = 4.00 m

SO  Photovoltaik-Freiflächenanlage
Baufeld West 1

Art der baulichen Nutzung
 Bezeichnung des Baufeldes

Grundflächenzahl (GRZ) Höhe der baulichen Anlagen

Erläuterung der Nutzungsschablone

               (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 97 ThürBO)
BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Einfriedungen

Einfriedungen sind im Sondergebiet bis zu einer Höhe von 2,5 m zulässig und mit einem durchgängigen
Freihalteabstand zur Geländeoberfläche von min. 15 cm zu versehen.

FESTSETZUNGEN

ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

      SO Sonstige Sondergebiete (§ 11 Abs.2 BauNVO)

Zweckbestimmung: Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächenanlage

z. B. Höhe der baulichen Anlagen als Höchstmaß in Meter über Gelände
Hmax 4,00 m (§ 16 BauNVO)

GRZmax 0,65 maximale Grundflächenzahl
     
ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

                        überbaubare Fläche
                        nicht überbaubare Fläche (§ 23 BauNVO)

                        Baugrenze (§ 23 BauNVO)

VERKEHRSFLÄCHEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

               Einfahrtbereich

GRÜNFLÄCHEN
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 BauGB, § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Grünfläche

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MAßNAHMEN UND FLÄCHEN FÜR
MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON
NATUR UND LANDSCHAFT (§ 9 Abs. 1, Nr. 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1, Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen
und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie Gewässern
(§ 9 Abs. 1, Nr. 25  Buchstabe b) und Abs. 6 BauGB)

gesetzlich geschütztes Biotop

z. B. grünordnerische Maßnahme
(Erläuterung siehe Textliche Festsetzungen)

Vermeidungsmaßnahme

zu erhaltende Bäume

SONSTIGE PLANZEICHEN

                    Grenze des räumlichen Geltungsbereichs (§ 9 Abs. 7 BauGB )

z. B. Bezeichnung des Geltungsbereiches

 Geltungsbereich OstGB Ost
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